
Anlage 4 
Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014
Handlungsempfehlungen AGJ / BAG LJÄ 

 

Auszug zur Einbeziehung sonstiger kommunaler Träger von 
Jugendhilfemaßnahmen, zu den Kosten sowie zu Daten-
schutz und Dauer von ehren- oder nebenamtlichen Tätigkei-
ten  
aus den Handlungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz 
–Orientierungsrahmen und erste Hinweise zur Umsetzung– 
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ und Bundesarbeitsgemein-
schaft Landesjugendämter 
….. 
Erweitertes Führungszeugnis (§ 72a SGB VIII, §§ 43 und 44 SGB VIII) 
…. 
Sonstige kommunale Träger: 
Sonstige kommunale Träger (z. B. kreisangehörige Gemeinden) sollten in gleicher Weise wie 
Träger der freien Jugendhilfe in den Adressatenkreis der Vereinbarungen des örtlichen Trä-
gers aufgenommen werden. Bis zu entsprechenden landesrechtlichen Regelungen sollten die 
örtlichen Träger dies in eigener Verantwortung entsprechend handhaben. 
 
Kosten: 
Nach Mitteilung des Bundesamtes für Justiz erhalten Personen das Führungszeugnis für eh-
renamtliche Tätigkeiten künftig gebührenfrei. Dies gilt auch für diejenigen, die eine Aufwands-
entschädigung erhalten. Die Gebührenbefreiung ist zudem für das europäische Führungs-
zeugnis vorgesehen. Auf die Schaffung eines Führungszeugnisses speziell für die Belange 
der Kinder- und Jugendhilfe sollte hingearbeitet werden.  
Anpassung an bisherigen Vorlageturnus: Die Umstellung auf das erweiterte Führungszeugnis 
sollte bei bereits bestehenden Tätigkeitsverhältnissen im Turnus der Wiedervorlage (alle fünf 
Jahre) erfolgen. Insoweit sollten bestehende Vereinbarungen um eine Übergangsklausel er-
weitert werden. Das vorzulegende Führungszeugnis darf nicht älter als 3 Monate sein. Das 
Datum der Wiedervorlage berechnet sich nach dem Ausstellungsdatum des Zeugnisses. 
 
Datenschutz: 
Im Hinblick auf die vorgesehenen Fristen für die Löschung der Daten nach  
§ 72a Abs. 5 Satz 5 SGB VIII ist zu berücksichtigen, dass die ehrenamtliche und ggf. auch 
nebenamtliche Tätigkeit sich in der Regel über einen größeren Zeitraum erstreckt, innerhalb 
dessen voneinander unabhängige einzelne Tätigkeiten wahrgenommen werden. Sie ist dem-
nach nicht beendet, wenn solche Einzelaktivitäten abgeschlossen sind. Um bezüglich der 
(über Einzelereignisse hinweg) fortdauernden Datenspeicherung aus dem Führungszeugnis 
datenschutzrechtliche Probleme zu vermeiden, sollten sich die Träger dennoch das Einver-
ständnis der Betroffenen dafür geben lassen. Die Löschung sollte dann erfolgen, wenn die 
betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie die Mitarbeit einstellen will. 
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